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Vorbemerkungen 

Die bundeseinheitlich durchgeführte Strafverfol-
gungsstatistik ist eine koordinierte Länderstatis-
tik. Sie ist neben der Strafvollzugsstatistik und 
der Polizeilichen Kriminalstatistik eine der wich-
tigsten amtlichen Datensammlungen zur Be-
trachtung der Kriminalitätslage. 
Die Statistik gibt einen Überblick über die Ent-
scheidungen der Strafgerichte und Entwicklung 
der gerichtlich registrierten Kriminalität. Sie 
dient zur Ermittlung der Ursachen, Erschei-
nungsformen und Entwicklung der Straffällig-
keit.  
In der Strafverfolgungsstatistik werden alle Ab-
geurteilten nachgewiesen, gegen die rechts-
kräftig Strafbefehle erlassen wurden bzw. Straf-
verfahren nach Eröffnung des Hauptverfahrens 
durch Urteil oder Einstellungsbeschluss rechts-
kräftig abgeschlossen worden sind. Nicht er-
fasst werden Ordnungswidrigkeiten, Entschei-
dungen vor Eröffnung des Hauptverfahrens so-
wie Entscheidungen nach Rechtskraft des Ur-
teils. Die Statistik berichtet ausführlich über die 

Art der Straftat, die Art und Höhe der erkannten 
Strafen sowie über angeordnete Maßnahmen 
und Maßregeln. Bei den Verurteilten werden 
detaillierte demographische Merkmale (z. B. 
Geschlecht, Alter zur Tatzeit, Staatsangehörig-
keit) sowie kriminologische Besonderheiten 
(z. B. Untersuchungshaft, Vorstrafen, Täter-
Opfer-Ausgleich) nachgewiesen. 

Die monatlichen Erhebungen der Strafverfol-
gungsstatistik werden für das Land Sachsen-
Anhalt auf der Grundlage der AO des MJ über 
die Erfassung von statistischen Daten über die 
Strafverfolgung vom 18.01.2007 - 4206-401.1; 
JMBl. LSA Nr. 4/2007 vom 29.01.2007 i.V.m. 
dem Landesstatistikgesetz Sachsen-Anhalt 
(LStatG-LSA) vom 18.05.1995 (GVBl. LSA 
S. 130), zuletzt geändert durch Art. 47 des Ge-
setzes vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 
707) durchgeführt.  

Über die angezeigten und aufgeklärten Strafta-
ten sowie über die ermittelten Tatverdächtigen 
informiert die Polizeiliche Kriminalstatistik.  

Abkürzungen     Zeichenerklärung 
Abs. = Absatz     - = nichts vorhanden 
AO = Anordnung     r = berichtigte Zahl   
Art. = Artikel     % = Prozent  
AV  = Allgemeine Verfügung     
BGBl = Bundesgesetzblatt 
BtMG = Betäubungsmittelgesetz   Einwohnerzahlen 
BMJ  = Bundesministerium der Justiz   Bei der strafmündigen Bevölkerung (Bevölke- 
bzw. = beziehungsweise    rung ab 14 Jahre) vom 31.12.2011 handelt es 
dar. = darunter     sich um Ergebnisse auf Basis der Bevölke-
gem. = gemäß     rungsfortschreibung vom 03. Oktober 1990. 
GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt  Die Ergebnisse des Zensus vom 09. Mai 2011 
i. V. m. = in Verbindung mit    sind noch nicht berücksichtigt. 
EuroStat = Statistisches Amt der Europäischen Union 
EVAS -
Nummer = Einheitliches Verzeichnis alle Statistiken 
lt. = laut 
MJ  = Ministerium der Justiz 
Nr.  = Nummer  
JGG  = Jugendgerichtsgesetz 
JMBl. = Justizministerialblatt 
o.  = ohne 
o.V.  = ohne Straftaten im Straßenverkehr 
S. = Seite 
StGB = Strafgesetzbuch 
StVG  = Straßenverkehrsgesetz 
u. a. = unter anderem 
WStG = Wehrstrafgesetz  
z. B. = zum Beispiel 

Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen. 
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Qualitätsmerkmale der Statistik
(Auszug aus: Statistisches Bundesamt, Fach-
serie 10, Reihe 3, 2010)  

1. Allgemeine Angaben zur Statistik  

1.1 Bezeichnung der Statistik (gem. EVAS):
Strafverfolgungsstatistik (EVAS-Nummer 
24311)  

1.2 Berichtszeitraum: Kalenderjahr 

1.3 Erhebungstermin: In der Regel werden die 
Meldungen der Berichtsstellen monatlich für 
den zurückliegenden Berichtsmonat, jeweils 
bis zum zehnten Tag eines Kalendermo-
nats, an das zuständige Statistische Lan-
desamt übersandt.  

1.4 Periodizität: Jährlich  

1.5 Regionaler Erhebungsbereich: Land und 
Landgerichtsbezirke 

1.6 Erhebungsgesamtheit, Zuordnungsprinzip 
der Erhebungseinheiten: (rechtskräftig) ab-
geschlossene Straf- und Strafbefehlsver-
fahren bei den Strafgerichten der Länder. 

1.7 Erhebungseinheit: Abgeurteilte sowie Per-
sonen mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB 
und solche, bei denen nach § 27 JGG die 
Entscheidung ausgesetzt oder nach § 45 
Abs. 3 JGG von der Verfolgung abgesehen 
wurde.

1.8 Rechtsgrundlagen: Bundeseinheitliche Ver-
waltungsanordnungen der Länder zur Ein- 
und Durchführung einer Strafverfolgungs-
statistik. 

1.9 Geheimhaltung und Datenschutz: Ergeb-
nisse werden in der Regel straftatenweise 
und bezogen auf einzelne Länder (vom 
Statistischen Bundesamt nur für den Be-
richtszeitraum insgesamt) veröffentlicht. 
Für wissenschaftliche Zwecke besteht zu-
dem die Möglichkeit, über das Forschungs-
datenzentrum der statistischen Ämter 
(FDZ) Analysen auf der Grundlage von Ein-
zeldatensätzen durchzuführen. Die Ergeb-
nisse werden als Verwaltungsdaten be-
trachtet.

2.  Zweck und Ziele der Statistik  

2.1 Erhebungsinhalte: Demographische und 
kriminologische Merkmale der Abgeurteil-
ten, Art der Straftat, Art der Entscheidung, 

Art der Sanktionen, Vorstrafen, Untersu-
chungshaft. 

2.2 Zweck der Statistik: Mit den Ergebnissen 
der Strafverfolgungsstatistik sollen die 
Strukturen der Entscheidungspraxis der 
Strafgerichte abgebildet und Veränderun-
gen sowohl der gerichtlich registrierten Kri-
minalität als auch deren gerichtlicher Be-
wertung aufgezeigt werden. Damit liefert 
die Statistik Informationen einerseits für die 
Planung der Kriminal- und Strafrechtspolitik 
in Bund und Ländern und andererseits für 
die Entwicklung der Gesetzgebung auf dem 
Gebiet des Straf- und Strafprozessrechts.  

2.3 Hauptnutzer/ -innen der Statistik: Zu den 
Hauptnutzern der Statistik zählen Politik 
und Verwaltung auf nationaler, zunehmend 
auch auf internationaler Ebene. Auf natio-
naler Ebene sind hier insbesondere die für 
Justiz zuständigen Landes- und Bundesbe-
hörden zu nennen. Auf internationaler Ebe-
ne (Europarat, Eurostat, United Nations) 
sind Arbeiten an einem Indikatorensystem 
für Kriminalität und Strafrechtspflege ange-
laufen. Weitere Hauptnutzer der Daten sind 
die Rechtswissenschaft, die justizielle Pra-
xis, Bildungseinrichtungen, Informations-
dienstleister und Medien sowie die interes-
sierten Bürger.  

2.4 Einbeziehung der Nutzer/ -innen: Diese er-
folgt insbesondere durch den Ausschuss 
Rechtspflegestatistik, der den gesetzlichen 
Rahmen für die Strafverfolgungsstatistik 
vorgibt und die aktuellen Entwicklungen 
und Bedürfnisse des Gesetzgebers und der 
Kriminalpolitik an die amtliche Statistik 
transportiert. Im Rechtspflegestatistikaus-
schuss vertreten sind neben den statis-
tischen Ämtern des Bundes und der Länder 
die Justizministerien der Länder und das 
BMJ. Die Wissenschaft und die justizielle 
Praxis ist im Rechtspflegestatistikaus-
schuss zwar nicht direkt vertreten, kanali-
siert ihre Anregungen aber etwa in den 
mittlerweile im Bund sowie in einigen Län-
dern periodisch erstellten Sicherheitsbe-
richten sowie in regelmäßig durchgeführten 
statistikspezifischen Kolloquien.  

3. Erhebungsmethodik  

3.1 Art der Datengewinnung: Diese erfolgt für 
administrative Zwecke elektronisch aus den 
Geschäftsstellenautomationsprogrammen
der Strafvollstreckungsbehörden (Staatsan-
waltschaften und Jugendgerichte). Die 
Strafverfolgungsstatistik ist eine Sekundär-
erhebung (Vollerhebung) auf der Basis der 
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Verwaltungsdaten der Strafvollstreckungs-
behörden.  

3.2 Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:
Die Verwaltungsdaten der Strafvollstre-
ckungsbehörden, auf denen die Strafverfol-
gungsstatistik basiert, werden nach rechts-
kräftigem Abschluss des Straf- bzw. Straf-
befehlsverfahren aus den Verfahrensakten 
entnommen und in der Regel nach Ab-
schluss eines Kalendermonats an das zu-
ständige statistische Landesamt übersandt.  

3.3 Belastung der Auskunftspflichtigen: Aus-
kunftspflichtig sind die Geschäftsstellen der 
Staatsanwaltschaften und Jugendgerichte, 
aus deren Verwaltungsunterlagen die für 
die Strafverfolgungsstatistik relevanten Da-
ten bereitgestellt werden. Deren Belastung 
durch die Datenübersendung an die Statis-
tischen Landesämter geht mit dem steigen-
den Automatisierungsgrad der Geschäfts-
stellen zurück. 

3.4 Dokumentation des Fragebogens: Die Da-
tenlieferung erfolgt auf elektronischem We-
ge. Eine Beschreibung des jeweils aktuel-
len Lieferdatensatzes kann aus der nach 
EVAS–Nummern gelieferten Erhebungsda-
tenbank der Statistischen Ämter des Bun-
des und der Länder unter folgendem Link 
heruntergeladen werden. 

http://erhebungsdatenbank.destatis.
de/eid/erhebunsIDForEVAS.jsp

4. Genauigkeit  

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauig-
keit: Die Ergebnisse der Strafverfolgungs-
statistik sind grundsätzlich von guter bis 
sehr guter Qualität. Insbesondere der Da-
tenkranz der Verurteilten wird von den zu-
ständigen Stellen in der Justiz regelmäßig 
kritisch geprüft. Eventuelle Unstimmigkei-
ten in den Daten werden durch Rückfragen 
der Statistischen Ämter der Länder bei den 
Berichtsstellen geklärt. 

5. Aktualität 

Die Länder veröffentlichen in der Regel die 
Ergebnisse zur Strafverfolgungsstatistik für 
ihren Zuständigkeitsbereich ab dem II. 
Quartal des Folgejahres in Form von Pres-
semitteilungen oder Berichten. 

6. Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit 

Die Strafverfolgungsstatistik wurde seit 
1992 sukzessive in den neuen Ländern 
eingeführt. Flächendeckende Ergebnisse 
für Deutschland liegen aber erst seit 2007 
vor. Von 1953 bis einschließlich 2006 be-
schränkt sich das Statistische Bundesamt 
bei der Darstellung der ausführlichen (straf-
tatenbezogenen) Ergebnisse auf das frü-
here Bundesgebiet einschließlich Berlin. 
Regelmäßige Änderungen in der Strafver-
folgungsstatistik gibt es – infolge neuer 
bzw. geänderter Strafbestimmungen – auf 
der Ebene einzelner Straftaten, die die 
kleinste Basis für den tabellarischen Nach-
weis der Abgeurteilten bilden. Wegen einer 
ansonsten unveränderten Erhebungssyste-
matik seit Einführung 1953 sind die Ergeb-
nisse auf Länderebene aber grundsätzlich 
über die Zeit vergleichbar. 

7. Bezüge zu anderen Erhebungen 

Die Strafverfolgungsstatistik liefert Daten 
und Analysen u. a. für die mittlerweile in 
mehreren Ländern und im Bund erstellten 
periodischen Sicherheitsberichte. Ein Teil 
der Datenlieferung zur Strafverfolgungssta-
tistik erfolgt zudem weitgehend parallel an 
das Bundeszentralregister und das Ver-
kehrszentralregister, dessen Daten insbe-
sondere von den Strafverfolgungsbehörden 
genutzt werden. Von einer Verzahnung die-
ser beiden Datensammlungen wird bisher 
aus datenschutzrechtlichen sowie aus or-
ganisatorisch-technischen Gründen abge-
sehen. 
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Begriffsbestimmungen 

Abgeurteilte sind Angeklagte, gegen die Straf-
befehle erlassen wurden oder bei denen das 
Strafverfahren nach Eröffnung des Hauptver-
fahrens durch Urteil (Verurteilung und Frei-
spruch) oder Einstellungsbeschluss endgültig 
und rechtskräftig abgeschlossen worden ist. 
Bei der Aburteilung von Angeklagten, die in 
Tateinheit (§ 52 StGB) oder Tatmehrheit (§ 53 
StGB) mehrere Strafvorschriften verletzt ha-
ben, ist nur der Straftatbestand statistisch er-
fasst, der nach dem Gesetz mit der schwersten 
Strafe bedroht ist. Werden mehrere Straftaten 
der gleichen Person in mehreren Verfahren 
abgeurteilt, so wird diese Person für jedes 
Strafverfahren gesondert gezählt. 

Absehen von Strafe: Das Gericht kann trotz 
Vorliegens einer strafbaren Handlung von Stra-
fe absehen, wenn bereits die Folgen der Tat 
für den Angeklagten so schwer wiegen, dass 
die Verhängung einer Strafe offensichtlich ver-
fehlt wäre. Dies gilt nicht, wenn der Täter für 
die Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als einem 
Jahr verwirkt hat (§ 60 StGB).

Allgemeines Strafrecht wird gegen Erwach-
sene und zum Teil gegen Heranwachsende 
angewandt. Gegen Heranwachsende, die nach 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch Jugend-
lichen gleichstehen, ist gemäß § 105 JGG Ju-
gendstrafrecht anzuwenden 

Andere Entscheidungen sind Freispruch, 
Einstellung des Strafverfahrens, Absehen von 
Strafe, Anordnen von Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung (selbständig oder neben 
Freispruch und Einstellung) sowie Überwei-
sung an den Familien- oder Vormundschafts-
richter gemäß § 53 JGG. 

Auflagen und Weisungen:
Entscheidet ein Gericht nach allgemeinem 
Strafrecht, so kann es dem Täter gemäß §§ 56 b 
und c StGB Auflagen (z. B. den Schaden wie-
dergutzumachen oder gemeinnützige Leis-
tungen zu erbringen) und Weisungen (z. B. 
bestimmte Anordnungen zu befolgen, die sich 
auf Aufenthalt, Ausbildung, Arbeit oder Freizeit 
beziehen) erteilen, wenn es die Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzt 
oder eine Verwarnung mit Strafvorbehalt aus-
gesprochen hat. Entsprechende Bewährungs-
auflagen nach dem Jugendstrafrecht werden in 
der Statistik nicht erfasst. Die Erteilung von 
Weisungen und Auflagen nach §§ 10 und 15 
JGG unterliegt anderen Voraussetzungen. 

Ausländer: Als Ausländer gelten alle Perso-
nen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 
Abs. 1 Grundgesetz (GG) sind. Dazu zählen 

Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, 
Staatenlose und Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit. Abgeurteilte, die sowohl 
die deutsche als auch eine weitere Staatsan-
gehörigkeit haben, sind als Deutsche ausge-
wiesen.

Aussetzung der verhängten Jugendstrafe: 
Angeklagte, bei denen gemäß § 27 JGG nach 
der Feststellung der Schuld durch den Jugend-
richter die Entscheidung über die Verhängung 
der Jugendstrafe ausgesetzt wurde, sind in der 
Zahl der Abgeurteilten nicht enthalten. Anga-
ben finden sich jedoch in Tabelle 2.4. Wird die 
Aussetzung infolge widerrufen, erkennt das 
Gericht auf Verhängung der Jugendstrafe nach 
§ 30 JGG (Tabelle 4.1). 

Erwachsene: Personen, die zur Zeit der Tat 
21 Jahre oder älter waren. Sie werden nach 
allgemeinem Strafrecht abgeurteilt.  

Freiheitsstrafe (§ 38 StGB) ist eine zeitige, 
sofern die Strafvorschriften nicht lebenslange 
Freiheitsstrafe androhen. Das Höchstmaß der 
zeitigen Freiheitsstrafe ist 15 Jahre, das Min-
destmaß ein Monat.  

Geldstrafe: Die Verhängung einer Geldstrafe 
ist nur bei Verurteilung nach allgemeinem 
Strafrecht möglich. Sie wird in Tagessätzen 
verhängt und beträgt mindestens fünf und 
höchstens 360 volle Tagessätze. Die Höhe der 
Tagessätze (mindestens 1 und höchstens 
5 000 Euro) bestimmt das Gericht unter Be-
rücksichtigung der persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Täters. In den Tabellen 
2.6 und 2.7 werden nur die Verurteilungen zu 
Geldstrafe als schwerste Strafe nachgewiesen. 
Geldstrafe wurde hier nicht neben oder in Ver-
bindung mit Freiheitsstrafe verhängt. 

Heranwachsende: Personen, die zur Zeit der 
Tat 18 bis unter 21 Jahre alt sind (§ 1 JGG). 
Ihre Aburteilung kann nach allgemeinem oder 
nach Jugendstrafrecht erfolgen. 

Jugendliche: Personen, die zur Zeit der Tat 
14 bis unter 18 Jahre alt waren (§ 1 JGG). Ihre 
Aburteilung erfolgt ausschließlich nach Ju-
gendstrafrecht.  

Jugendstrafe (§ 17 JGG) ist Freiheitsentzug 
in einer Jugendstrafanstalt und ist die schwers-
te Sanktion des JGG. Das Höchstmaß der Ju-
gendstrafe beträgt fünf Jahre, das Mindestmaß 
sechs Monate. Für begangene Verbrechen, die 
nach allgemeinem Strafrecht eine Freiheits-
strafe von mehr als zehn Jahren verwirken, be-
trägt das Höchstmaß der Jugendstrafe zehn 
Jahre (§ 18 JGG). 
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Jugendstrafrecht: Bei mit Strafe bedrohten 
Verfehlungen von Jugendlichen und Heran-
wachsenden, sofern diese nach ihrer sittlichen 
und geistigen Entwicklung Jugendlichen gleich-
stehen, werden die Vorschriften des Jugend-
gerichtsgesetzes (JGG) angewendet. Nach 
JGG vorgesehene Sanktionen sind Jugend-
strafe, Zuchtmittel und Erziehungsmaßregeln.  

Strafarrest kann nur gegen Angehörige der 
Bundeswehr verhängt werden (§ 9 WStG). 

Strafaussetzung zur Bewährung: Das Ge-
richt kann die Vollstreckung einer verhängten 
Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr 
(§ 56 Abs. 1 StGB), in bestimmten Fällen auch 
zwei Jahren (§ 56 Abs. 2 StGB), zur Bewäh-
rung aussetzen. Entsprechende Regelungen 
sieht das Jugendstrafrecht im Fall einer Ver-
urteilung zu Jugendstrafe vor (§ 21 Abs. 1 und 
Abs. 2 JGG).  

Tateinheit (§ 52 StGB): Verletzt dieselbe 
Handlung mehrere Strafgesetze bzw. dasselbe 
Strafgesetz mehrmals, so erkennt das Gericht 
nur auf eine einzige Strafe. 

Tatmehrheit (§ 53 StGB): Werden mehrere 
Straftaten einer Person gleichzeitig abgeurteilt, 
bildet das Gericht eine Gesamtstrafe, wobei 
die Gesamtstrafe die Summe der Einzelstrafen 
nicht erreichen darf. Eine Gesamtstrafe kann 
gemäß §§ 55 StGB bzw. 31 Abs. 2 JGG auch 
nachträglich gebildet werden, wenn eine Per-
son in getrennten Verfahren mehrmals verur-
teilt wurde. Die im ersten Verfahren verhängte 
(einbezogene) Strafe wird dann mit der späte-
ren Strafe nachträglich zur Gesamtstrafe zu-
sammengezogen. In diesen Fällen kann das 
nachgewiesene Strafmaß höher liegen, als 
dies die Strafbestimmungen für die statistisch 
erfasste schwerste Straftat vorsehen. 

Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im 
Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
oder darüber bedroht sind (§ 12 Abs. 1 StGB).  

Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im 
Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von weni-
ger als einem Jahr oder mit Geldstrafe bedroht 
sind (§ 12 Abs. 2 StGB). 

Versuch einer Straftat: Der Versuch eines 
Verbrechens ist immer strafbar, der Versuch 
eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz 
es ausdrücklich bestimmt (§ 23 StGB). Der 
Versuch kann milder bestraft werden als die 
vollendete Tat. In den Ergebnissen der Straf-
verfolgungsstatistik können, außer beim Mord 
(§ 211 StGB), versuchte und vollendete Taten 
nicht unterschieden werden. 

Verurteilte: Straffällig gewordene Personen, 
gegen die nach allgemeinem Strafrecht Frei-
heitsstrafe, Strafarrest oder Geldstrafe (auch 
durch einen rechtskräftigen Strafbefehl) ver-
hängt wurde, oder deren Straftat nach Jugend-
strafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmitteln oder 
Erziehungsmaßregeln geahndet worden ist. 
Als früher Verurteilte gelten Personen, die in 
einem früheren Verfahren wegen eines Verge-
hens rechtskräftig zu Freiheitsstrafe, Strafar-
rest, Geldstrafe oder Jugendstrafe verurteilt 
wurden (vorausgesetzt, dass die Eintragung 
über die Verurteilung noch nicht gemäß § 45 ff. 
des Bundeszentralregistergesetzes getilgt ist). 
Falls wegen einer früher verübten Straftat 
Maßnahmen nach dem JGG angeordnet wur-
den, so ist dies zwar keine Vorstrafe im rechtli-
chen Sinne; in der Statistik werden sie aber als 
frühere Verurteilungen gezählt. Der Grund der 
früheren Verurteilung wird in der Strafvoll-
streckungsstatistik nicht erfasst; in Tabelle 4.4 
ausgewiesene Personen mit früherer Verurtei-
lung waren somit nicht notwendigerweise ein-
schlägig vorbestraft. 

Verurteiltenziffern: Zahl der verurteilten Per-
sonen eines Jahres bezogen auf 100 000 Per-
sonen der strafmündigen am 31.12. des Vor-
jahres, dies auch je Personengruppe, Alter und 
Geschlecht. 

Zuchtmittel (§ 13 JGG) – siehe Tabelle 4.1 
und 4.2 – sind Verwarnung (§ 14 JGG), Ertei-
lung von Auflagen (Wiedergutmachung, Ent-
schuldigung bei dem Geschädigten, Erbringen 
von Arbeitsleistungen, Zahlung eines Geldbe-
trags zugunsten einer gemeinnützigen Einrich-
tung - § 15 JGG) und der Jugendarrest (§ 16 
JGG). Dabei kann der Jugendarrest als Frei-
zeitarrest, Kurzarrest oder Dauerarrest ver-
hängt werden. 
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Ergebnisdarstellung

Vor den Gerichten in Sachsen-Anhalt wurden 
im Jahr 2012 insgesamt 24 724 Personen 
rechtskräftig abgeurteilt, 3 % weniger als im 
Jahr zuvor. Für 19 964 Personen endete das 
Strafverfahren mit einer Verurteilung. Dies sind 
ebenfalls 3 % weniger als im Jahr 2011. Die 
Verurteilungsquote lag im Jahr 2012 bei 81 %. 
Bei 15 % wurde das Verfahren von den Straf-
gerichten eingestellt, Freispruch wurde bei 4 % 
der Abgeurteilten entschieden. In der Gewalt-
kriminalität lag die Verurteilungsquote bei 63 % 
(1 076 Personen). Der Ausländeranteil an den 
Verurteilten insgesamt lag 2012 mit 6,3 % 
(1 260 Personen) 0,1 % über dem Vorjahresan-
teil. Aussagen zur Kriminalität von Ausländern 
erfordern allerdings eine differenzierte Betrach-
tungsweise. So muss zwischen der dauerhaft in 
Sachsen-Anhalt lebenden Bevölkerung, den 

Asylbewerbern, den Touristen und den illegal in 
Sachsen-Anhalt lebenden Ausländern unter-
schieden werden. Eine solche Differenzierung 
leistet die Strafverfolgungsstatistik jedoch nicht. 
Maßgeblich für die Betrachtung der gerichtlich 
registrierten Kriminalitätsbelastung ist die Ver-
urteiltenziffer. Sie gibt den Anteil von verur-
teilten Personen an der Wohnbevölkerung an. 
Von 100 000 strafmündigen Personen, die in 
Sachsen-Anhalt wohnten, waren das im Jahr 
2012 insgesamt 962, im Jahr zuvor 976 und 
2010 1 002 Personen. Unterscheidet man hier-
bei nach Personengruppen, so ergibt sich ein 
differenzierteres Bild. Heranwachsende wurden 
mehr als viermal so häufig straffällig wie Er-
wachsene. Zudem ist bei den Heranwachsen-
den und den Erwachsenen in der Verurteilten-
ziffer gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg zu 
verzeichnen. Bei den Jugendlichen dagegen ist 
diese rückläufig. 

Verurteilte je 100 000 der Bevölkerung1) gleichen Alters 

strafmündige 
Personen 

Jugendliche 
14 bis unter 

18 Jahre 

Heranwachsende 
18 bis unter 21 

Jahre 

Erwachsene 
21 Jahre und 

älter
Jahr 

Verurteiltenziffer 
2007 1 047 1 727 3 132 957
2010 1 002 2 213 3 214 882
2011 976 1 990 3 519 867
2012 962 1 706 3 763 871

1) Einwohner am 31.12.2011 auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung vom 03.10.1990 

Männer wurden 2012 fast fünfmal so oft straf-
fällig wie Frauen. Von den insgesamt verurteil-
ten Personen waren 3 505 Frauen, das ent-
sprach einem Anteil von 17,6 %. Von den ver-
urteilten Frauen waren 13,7 % unter 21 Jahre 
alt. Bei den Männern waren es 14,2 %. 
Kinder unter 14 Jahren können in Deutschland 
strafrechtlich nicht belangt werden. Des Weite-
ren werden straffällig gewordene Jugendliche 
zwischen 14 und 18 Jahren, unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Heranwachsende, hier-
zulande nach dem Jugendstrafrecht abgeurteilt.  
So wurden im Jahr 2012 von den Verurteilten in 
Sachsen-Anhalt 2 054 Personen nach Jugend-
strafrecht und 17 910 Personen nach allgemei-
nem Strafrecht verurteilt. Das allgemeine Straf-
recht sieht als gerichtliche Sanktionen gegen 

Verurteilte Freiheits- und Geldstrafen vor. Das 
Jugendstrafrecht ist hingegen stärker diffe-
renziert. Neben der Freiheitsstrafe sind Zucht-
mittel, wie z.B. Jugendarrest, Zahlung eines 
Geldbetrages zugunsten einer gemeinnützigen 
Einrichtung und Erbringung von Arbeitsleis-
tungen, vorgesehen. Als mildeste Sanktion kön-
nen Erziehungsmaßregeln angeordnet werden. 
Welche Zeitspanne zwischen der Tat und der 
Verurteilung vergeht, ist nicht nur vom Ge-
schäftsanfall bei den Gerichten, sondern auch 
von den Vorarbeiten bei der Polizei abhängig. 
Von den 19 964 Verurteilungen im Jahr 2012 
wurden knapp 34 % im Jahr der Straftat und 
insgesamt 85 % nach spätestens zwei Jahren 
abgeurteilt.  

Verurteilte 2012 
davon abgeurteilt mit begangener Straftat Verurteilte nach insgesamt im Verurteilungs-

jahr
  im vorhergehen-

den Jahr früher 

Allgemeinem Strafrecht 17 910 6 247 9 051 2 612 
 Anteil in % 89,7 34,9 50,5 14,6
Jugendstrafrecht 2 054 444 1 280 330
 Anteil in % 10,3 21,6 62,3 16,1

























































































Veröffentlichungen 1) im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Oktober 2013 erschienen: 

Bestell-
Nr.

Kennziffer/ 
Periodizität 

Titel 
Preis

(in EUR) 

1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 10/13 5,50 

3 C 3 05 C III - m-8/13 Schlachtungen und Geflügel - August 2013 - 1,50 

3 E 1 02 E I - m-6/13 Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe  sowie im Bergbau und 

  der Gewinnung von Steinen und Erden - Juni 2013 - Vorläufige Ergebnisse  

  Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen 5,00 

3 E 1 09 E I - vj-1/13 Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im 

  Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden  - I. Quartal 2013 2,50 

3 E 2 01 E II - m-7/13 Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe 

  Juli 2013 2,50

3 G 4 01 G IV - m-5/13 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität  

  Mai 2013, Januar bis Mai 2013 - Vorläufige Ergebnisse - 6,00 

3 K 5 04 K V - j/13 Tageseinrichtungen für Kinder und geförderte Kindertagespflege 

  Stichtag: 01.03.2013 4,50 

3 Q 4 02 Q IV - j/12 Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden 

  Stoffen - Jahr 2012 - 3,00 

____________________________________________________________________________________________________________ 

1) Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen 
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